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tergeben können oder müssen. So werden z. B. fundierte 
Darlegungen zur Kriminalitätsvorbeugung in einer Kreis
lehrertagung die Kraft des Juristen, der nicht in jede 
Schulklasse gehen kann, wirkungsvoll vervielfachen. Mit 
Hilfe des Bezirksgerichts Leipzig konnten so 120 Lehrkräfte 
der Berufsbildung für den Unterricht- im Grundlagenfach 
„Sozialistisches Recht“ vorbereitet werden. 100 Erzieher 
wurden vom gleichen Gericht befähigt, in den Lehrlings
wohnheimen rechtserzieherisch stärker wirksam zu wer
den.

Nicht selten ist der Inhalt von Eingaben an die Justiz
organe gleichartig. Es gibt Anfragen zum Inhalt gesetz
licher Bestimmungen, es gibt Unklarheiten allgemeiner Art 
u. ä. Warum sollten also nicht bestimmte Eingaben öffent
lich beantwortet werden? Beispiele dazu gibt es im Bezirk 
Halle, wo das in Zusammenarbeit mit Journalisten der 
Bezirksredaktion der „Freiheit“ regelmäßig geschieht, oder 
bei den Schweriner Genossen, die hierbei ihre guten Ar
beitskontakte zum Regionalsender nutzen. Mit der Rechts
norm wird dabei zugleich ihr rechtspolitischer Sinn erläu
tert. Das findet das Interesse weiterer Bürger, und die Zahl 
unnötiger Eingaben wird sich verringern.

Reserven für ein höheres Niveau der rechtspropagan
distischen Arbeit werden auch aus deren analytischer Be
trachtung sichtbar. Einige Leiter von Justizdienststellen be
fassen sich damit bereits erfolgreich. Dabei geht es nicht um 
eine formale zahlenmäßige Aufbereitung des Was, Wo und 
Wieviel. Sie versuchen, Kernpunkte des Anliegens ihrer 
politischen Massenarbeit einzuschätzen wie z. B.: Berück
sichtigen wir bei der Rechtserläuterung genügend solche 
Faktoren wie gute Arbeitsmoral, hohes Verantwortungs
bewußtsein, richtige Einstellung zum sozialistischen Eigen
tum, Schöpfertum u. ä.? Entwickeln wir mit unserer Pro
paganda sozialistische Verhaltensweisen, bewußte Disziplin, 
den Kampf gegen die Mißachtung von Gesetzen, die Ver
geudung von sozialistischem Eigentum, Schönfärberei und 
Bürokratismus? Setzen wir uns bereits klassenmäßig genug 
mit Erscheinungsformen bürgerlicher Ideologie oder z. B. 
mit der imperialistischen Demagogie über die „Menschen
rechte“ auseinander? Welche Anzeichen einer nachhaltigen 
Wirkung der Veranstaltungen lassen sich innerhalb des 
Arbeitskollektivs oder im Betrieb nachweisen? Welche Fra
gen müssen den Werktätigen noch von den Justizorganen 
oder von anderen Organen beantwortet werden?

Und vergessen wir nicht, daß die Wirksamkeit der 
Rechtspropaganda nicht zuletzt davon abhängt, wie sie dar
geboten wird. Wir wenden uns gegen langweilige Vorträge 
und ebenso gegen „Wald-und-Wiesen“ -Referate. Wir brau
chen eine zündende, streitbare, interessierende, differen
zierte, das Leben packende Rechtspi'opaganda. Deshalb 
sollte vor allem auch dem Erfahrungsaustausch zur Metho
dik der Rechtspropaganda besonders durch die Berufsver
einigung der Juristen (VdJ) mehr Raum geschenkt werden. 
Denn: Die guten Erfahrungen nutzen uns nur dann, wenn 
uns ihre Verallgemeinerung voranbringt. *

*

Das bisherige erfolgreiche rechtspropagandistische Wirken 
darf nicht Selbstzufriedenheit auslösen. Mit parteilicher 
Selbstkritik betrachtet, entdecken wir noch viele Reserven 
zur Verbesserung des Niveaus unseres massenpolitischen 
Wirkens. Hohe Leistungsanforderungen an die Juristen sind 
dabei unumgänglich, wobei aber auch die Rechtspropaganda 
immer mit begreiflich machen muß, daß die auf das Wohl 
des Volkes gerichtete Politik der Partei von jedermann in 
unserem Lande hohe Leistungen verlangen muß. Die Vor
bereitung auf den 30. Jahrestag der Gründung der Deut
schen Demokratischen Republik wird wie überall auch auf 
dem Gebiete der Rechtspropaganda gewiß neue Initiativen 
zu verstärkter massenpolitischer Aktivität und weiterer 
Leistungssteigerung hervorbringen.

Bei anderen gelesen

Aussperrung — Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht der Unternehmer

Auf dem 11. Ordentlichen DGB-Kongreß in Hamburg 
(21. bis 26. Mai 1978) verurteilte der DGB-Vor sitzende 
H.O.V e t t e r  unter Hinweis auf die Aussperrungen bei 
den Tarifauseinandersetzungen in der Druck- und Metall
industrie der BRD im Februar/März 1978 die höchstrich
terliche Rechtsprechung in der BRD, die eine Aussperrung 
der Werktätigen erlaubt. Obwohl zahlreiche Anträge an 
den Kongreß ein gesetzliches Verbot der Aussperrung for
derten und auch in der Diskussion wiederholt gesagt 
wurde, daß die Unternehmer mit der Aussperrung „die 
Gewerkschaften ausbluten“ wollen, hat der 11. DGB-Kon
greß jedoch keine Forderung nach einem Verbot der Aus
sperrung beschlossen.

Zur Illustration des Beitrags von M.Pr em ß l e r ,  
„Aussperrung in der BRD — ein Eckpfeiler im System der 
Unterdrückung der Arbeiterklasse“, NJ 1978, Heft 6, 
S. 256 ff., veröffentlichen wir nachstehend einen kurzen 
Auszug aus der Rede des DGB-Vorsitzenden. - <

D. Red.

Antigewerkschaftliche Tendenzen werden auch in der Rechtspre
chung sichtbar. Die Hauptgefahr geht dabei von all jenen Ver
suchen aus, das Streikrecht einzuengen und die Aussperrung 
zu legitimieren. Hier geht es um den Kernbereich gewerkschaft
licher Autonomie. Dies ist nicht eine Frage zwischen Rechtsge
lehrten, dies ist eine Grundsatzfrage unserer Demokratie!

Mit der Aussperrung wird wirtschaftliche Macht mißbraucht 
Daran ändern auch Wortklaubereien nichts, die Aussperrung 
diene der „Abwehr“, während der Streik „Angriff“, „Vernich
tung" sei.

Streik ist Gegenwehr gegen Lohndiktat und Unternehmer
willkür, gegen die Vernichtung von Beruf und sozialem Status. 
Aussperrung ist dagegen der reaktionäre Versuch, den Streik 
als Gegenwehr auszuschalten und — entgegen allen Beteue
rungen — die Tarifautonomie auszuhöhlen. Wir haben nicht 
vergessen — wie die Arbeitgeberverbände offenbar glauben —, 
daß die Aussperrung von Beginn an zu den Daumenschrauben 
der wirtschaftlichen und politischen Reaktion gehört hat. Wenn 
heute erklärt wird, ein Verbot der Aussperrung zerstöre das 
„unerläßliche Gleichgewicht zwischen den Sozialpartnern", weil 
der DGB das „wirklichkeitsfremde Bild“ einer schwachen Arbei
terbewegung aus dem „Frühstadium der Industrialisierung” ent
werfe, dann könnte man ja annehmen, die Unternehmer seien 
erst in den letzten Jahren auf die Aussperrung verfallen.

Aber die Geschichte widerlegt das! Schon 1883 wurde aus
gesperrt, als einige hundert Tischlergesellen in den Streik tra
ten: ebenso 1913, als einige tausend Bosch-Arbeiter streikten. 
1928 wurden über 200 000 Arbeiter der nordwestdeutschen 
Eisenindustrie rücksichtslos ausgesperrt. Immer war es der glei
che Versuch, sowohl die einzelnen Arbeiter zu treffen als auch 
ihre Organisationen. Deshalb sei hier unmißverständlich ge
sagt: Nichts schweißt die Arbeitnehmer enger zusammen als 
der gemeinsame' Kgmpf gegen diese unternehmerischen Will
kürmaßnahmen. In dieser Frage hat sich eine beispielhafte Soli
darität zwischen den Gewerkschaften entwickelt, und diese Soli
darität wird dauerhaft und unüberwindlich sein.
Aus: Deutsche Volkszeitung (Düsseldorf) vom 1. Juni 1978, S. 17.
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